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Das Gesetz zur Bekämpfung von Korrup-
tion im Gesundheitswesen ist in Kraft. 
Die gesetzlichen Neuregelungen setzen 
einen (vorläufigen) Schlusspunkt un-
ter die politische Debatte, ob und wie 
korruptiven Praktiken im Gesundheits-
wesen mit den Mitteln des Strafrechts 
entgegen getreten werden soll. Nun 
wird es Aufgabe von Strafverfolgungs-
behörden und Strafgerichten sein, die 
neuen Straftatbestände in der Praxis 
sachgerecht zur Anwendung zu bringen. 
Dabei gilt es vor allem, die nicht immer 
trennscharf zu ziehende Linie zwischen 
erlaubter Kooperation und verbotener 
Korruption zu ziehen.

Strafbar ist es künftig, wenn Angehö-
rigen der Heilberufe geldwerte Vorteile 
jedweder Art „als Gegenleistung“ dafür 
angeboten, versprochen oder gewährt 
werden, dass sie einen anderen bei der 

Verordnung von Arznei-, Heil- und/oder 
Hilfsmitteln oder von Medizinproduk-
ten in unlauterer Weise bevorzugen. 
Gleiches gilt für eine Bevorzugung beim 
Bezug der genannten Produkte, soweit 
sie der Heilberufsangehörige (oder ei-
ner seiner Berufshelfer) in Ausübung 
seiner Tätigkeit anwendet, sowie bei der 
Zuführung von Patienten oder Unter-
suchungsmaterial. Spiegelbildlich wird 
das Fordern, die Annahme oder das 
Sichversprechenlassen solcher Vorteile 
durch Angehörige der Heilberufe künf-
tig  strafbar sein.

Angehörige der Heilberufe im Sinne der 
neuen Strafvorschriften sind dabei nicht  
nur die akademischen Heilberufe, wie 
etwa Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte oder 
Apo theker, sondern auch die sog. Gesund-
heitsfachberufe, wie z. B. Gesundheits- 
und Krankenpfleger, Ergotherapeuten, 

Logopäden und Physiotherapeuten, de-
ren Ausbildung gesetzlich geregelt ist.

Nicht oft genug kann allerdings betont 
werden, dass das Gesetz keinen Einfluss 
auf bereits bisher erlaubte Kooperations-
formen haben wird. Was bisher erlaubt 
war, wird auch künftig legal bleiben. 
Umgekehrt gilt aber auch, dass bisher be-
reits verbotene Zuwendungen ab sofort 
nicht länger „nur noch“ ein sozialver-
sicherungsrechtliches, berufsrechtliches 
oder wettbewerbsrechtliches Problem 
 darstellen, sondern strafrechtliche Kon-
sequenzen haben können. Aus diesem 
Grund besteht zwar kein Grund zur 
 Panik, wohl aber zu kritischer Prüfung 
bereits praktizierter oder künftig zu eta-
blierender Kooperationsformen.
dr. daniel geiger 

Absprachen 
 zwischen Arzt 
und Apotheker – 
Korruptionsstraf-
rechtlich erfasst!
Die in letzter Minute am Antikorrupti-
onsgesetz vorgenommenen Änderungen 
lassen Apotheker aufatmen: Nachdem die 

„Abgabe von Arzneimitteln“ nicht mehr 
vom Gesetz zur Bekämpfung von Korrup-
tion im Gesundheitswesen  erfasst ist, sind 
z. B. Einkaufsrabatte oder  Skonti von 
vornherein kein  Anknüpfungspunkt für 
eine Strafbarkeit nach dem  neuen Gesetz. 
Aber Vorsicht: Apotheker  können sich 
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gleichwohl nach den  neuen Vorschriften 
strafbar machen. So kann eine Strafbar-
keit insbesondere bei Kooperationsfor-
men drohen, die im Zusammenhang mit 
der sog. „Zuweisung gegen Entgelt“ ste-
hen. Bei der Zusammenarbeit zwischen 
Apothekern und Ärzten kommen dabei 
vor allem Fallgestaltungen in Betracht, in 
denen Apotheker Ärzten absprachege-
mäß bestimmte Vorteile gewähren, um 
im Gegenzug Rezepte direkt zugeleitet zu 
bekommen. Ebenso ist eine Strafbarkeit 
denkbar, wenn die Vorteilszuwendung 
des Apothekers den Arzt dazu anhalten 
soll, seinen Patienten die Einlösung be-
nötigter Verordnungen in der „Koopera-
tionsapotheke“  nahezulegen.

Im Zusammenhang mit solchen Abspra-
chen sind vor allem Geldzahlungen oder 

Von dem neuen Gesetz können auch Ko-
operationen zwischen Krankenhäusern 
und niedergelassenen Ärzten betroffen 
sein, denn eine „Zuweisung gegen Ent-
gelt“ ist künftig strafbar. Wichtig: Auch 
bloße mündliche und unverbindliche 
Empfehlungen sind eine „Zuweisung“ im 
strafrechtlichen Sinne.

Insbesondere wenn festgestellt wird, dass 
Krankenhäuser Vertragsärzten unange-
mes sene Verdienstmöglichkeiten einräu-
men, kann der Verdacht aufkommen, dass 
die Vergütung eine verdeckte „Zuweiser-
prämie“ enthält.

Für die Gestaltung von Kooperations-
verträgen an den Sektorengrenzen wird 
es in der Praxis daher vor allem auch da-
rauf ankommen, dass das Entgelt für die 
heilberuflichen Leistungen des niederge-
lassenen Arztes „in wirtschaftlich ange-
messener Höhe nachvollziehbar festgelegt 
worden“ ist. Für die danach erforderliche 
wirtschaftliche Nachvollziehbarkeit der 
Vergütung haben sich in der Praxis ver-
schiedene Ansätze herausbildet: Objektive 
Anhaltspunkte lassen sich zunächst aus 
den tarifvertraglichen Regelungen für an-
gestellte Ärzte am Krankenhaus gewinnen. 
Darüber hinaus erscheint auch ein rechne-
rischer Vergleich der diagnosebezogenen 
Fallgruppen (DRG) für die Haupt- und die 
Belegabteilung im Krankenhaus plausibel, 
um die für die ärztliche Leistung anfal-

Provisionen, die für bzw. in Abhängig-
keit von Rezept-/Patientenzuweisungen 
gezahlt werden, relevant. In der Praxis 
kommt es aber auch vor, dass Apotheker 
Ärzte zu luxuriösen Abendessen oder zu 
Unterhaltungs- und Freizeitveranstal-
tungen (z. B. Theater-, Konzertbesuche, 
Rundflüge, Sportveranstaltungen, Be-
such von Freizeitparks etc.) einladen oder 
ihnen bzw. dem Praxispersonal medizi-
nische Fortbildungen sponsern. Ebenso 
wurden Fallgestaltungen bekannt, in 
denen Apotheker Ärzten kostenlos und 
dauerhaft medizinische Geräte, Praxis-
utensilien oder Multimediaprodukte, 
wie z. B. iPads (leihweise) zur Verfügung 
gestellt hatten. Auch monatliche Miet-
zuschüsse oder die Finanzierung eines 
Umbaus der Praxisräume soll es gegeben 
haben.

lende Differenz zu ermitteln. In der Pra-
xis gängig sind vor allem der Ansatz des 
Einfachsatzes der GOÄ oder die Auskehr 
des InEK-Arztanteils an der jeweiligen 
DRG. Insbesondere bei Anwendung der 
letztgenannten Methodik ist aber stets 
zu überprüfen, dass der Kooperationsarzt 
auch sämtliche von dem jeweiligen Arzt-
anteil umfassten Leistungen vollständig 
erbringt.

Im Übrigen ist stets darauf zu achten, dass 
es sich bei den vereinbarten Leistungen 
um solche handelt, die sozialrechtlich 
überhaupt Gegenstand der entsprechen-
den Vereinbarung sein können. In diesem 

Kooperation zwischen Krankenhaus und Vertragsarzt – 
Strafbare Zuweisung gegen Entgelt?
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Zusammenhang ist der Grundsatz „am-
bulant vor stationär“ zu beachten: Kann 
das Behandlungsziel zweckmäßig und 
ohne Nachteil für den Patienten mit den 
Mitteln der ambulanten Versorgung er-
reicht werden, darf die Leistung nicht 
durch vertragliche Vereinbarung in den 
stationären Bereich „verschoben“ werden. 
Dementsprechend können beispielsweise 
als vor- und nachstationäre Behandlung 
nur solche Leistungen vereinbart werden, 
die nicht bereits von der vertragsärztli-
chen Versorgung umfasst und durch die 
Kassenärztliche Vereinigung zu vergüten 
sind.
dr. daniel geiger 

Solche „Kooperationen“ waren schon bis-
lang problematisch – allerdings nur nach 
dem ärztlichen Berufsrecht und dem 
Apothekenrecht. Mit den neuen Tatbe-
ständen kommt jetzt eine strafrechtliche 
Dimension hinzu, so dass – spätestens 
jetzt – der Zeitpunkt gekommen ist, in 
welchem Ärzte und Apotheker ihre Zu-
sammenarbeit auf den strafrechtlichen 
Prüfstand stellen sollten. Übrigens: Apo-
theker müssen bei Verstößen auch mit 
Retaxierungen rechnen, denn die Kran-
kenkassen dürften nicht zögern, den mit 
den rechtswidrig erlangten Rezepten er-
zielten Arzneimittelumsatz zurückzufor-
dern. Schon in der Vergangenheit gab es 
auch bei „nur“ berufs- oder apotheken-
rechtlich relevanten Verfehlungen Fälle, 
in denen hohe Beträge retaxiert wurden. 
dr. julian braun 
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Insbesondere in Norddeutschland sind 
unlängst zahlreiche Pflegeheime und Kli-
niken durchsucht worden. Der Verdacht 
der Ermittler: Pflegekräfte wurden als 
Scheinselbständige beschäftigt, um So-
zialabgaben zu sparen („Sozialbetrug“). 
Tatsächlich wird vor allem deswegen auf 
sog. Honorarpflegekräfte zurückgegrif-
fen, weil sich Pflegeheime und Kranken-
häuser häufig schwertun, genügend qua-
lifizierte Fachpflegekräfte für eine Fest-
anstellung zu gewinnen. Diese Form des 
Personaleinsatzes birgt jedoch  neben ar-
beits-, sozialversicherungs- und steuer-
rechtlichen auch strafrechtliche Risiken: 
Handelt es sich nämlich de facto um ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis, kommt für die Verant-
wortlichen im Krankenhaus neben steu-
erstrafrechtlichen Risiken insbesondere 
eine Strafbarkeit wegen Vorenthaltens 
von Sozialversicherungsbeiträgen in Be-
tracht.

Ob Sozialversicherungspflicht besteht, 
entscheidet sich u. a. danach, ob der Be-
treffende in den Betrieb eingegliedert 
und weisungsunterworfen ist. Wichtig: 
Die bloße Bezeichnung eines Vertrags 
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Strafbarkeits risiko 
 Honorar pflegekraft

als „Honorarvertrag“ ist nicht entschei-
dend, sondern es kommt darauf an, wie 
der Vertrag „gelebt“ wird. Die meisten 
Gerichtsurteile gehen davon aus, dass 
Pflegekräfte im Krankenhaus typische 
Arbeitnehmer sind und damit der Sozial-
versicherungspflicht unterliegen. Wer 
auf der sicheren Seite sein will, führt ein 
sog. Statusfeststellungsverfahren durch. 
Dieses klärt im jeweiligen Einzelfall ver-
bindlich, ob Sozialversicherungspflicht 
besteht oder nicht. Solange diese Ent-
scheidung nicht rechtskräftig vorliegt, 
werden keine Beiträge fällig und Straf-
barkeitsrisiken wegen „Sozialbetrugs“ 
entstehen nicht.

Wenn Sie in Ihrem Krankenhaus oder 
Pflegeheim kritische Vertragsverhält-
nisse identifiziert haben, kommt es da-
rauf an, die richtige „Exit-Strategie“ zu 
wählen. Klar ist: Ein bloßes Nachzahlen 
bislang nicht entrichteter Beiträge lässt 
eine Strafbarkeit nicht entfallen. Bei 
 einer Nachzahlung bieten sich aber für 
die Verteidigung bessere Möglichkeiten, 
eine Verfahrenseinstellung zu erreichen. 
Da das Nachzahlen aber häufig praktisch 
nicht ganz einfach durchzuführen ist, 

kann überlegt werden, nachträglich ein 
Statusfeststellungsverfahren einzuleiten. 
Der Vorteil: So wird auch „nach außen“ 
mit Blick auf ein mögliches strafrecht-
liches Ermittlungsverfahren dokumen-
tiert, dass man die Einordnung des Be-
schäftigungsverhältnisses als klärungs-
bedürftig erachtet hat, was wiederum 
Argumentationsansätze im Strafverfah-
ren eröffnet. 
dr. christian reuther 

Gegen zahlreiche Ärzte wird derzeit im 
Zusammenhang mit der Erbringung von 
privatärztlichen Speziallaborleistungen 
(M III/M IV) in einer Apparategemein-
schaft strafrechtlich ermittelt. Der Vor-
wurf der Staatsanwaltschaft: Der Arzt 
soll die Laborleistungen als eigene Leis-
tungen abgerechnet haben, obgleich sie 
tatsächlich nicht von ihm, sondern von 

den Mitarbeitern der Apparategemein-
schaft erbracht wurden. Dabei wird die 
zu untersuchende Probe zumeist in der 
Arztpraxis entnommen und dann anony-
misiert an die Apparategemeinschaft 
verschickt. Die weiteren Untersuchungs-
schritte werden anschließend in den Räu-
men der Apparategemeinschaft durch 
nichtärztliches Personal bzw. vollauto-
matisiert durchgeführt, wobei zwar ein 
ärztliches Mitglied der Apparategemein-
schaft, aber nicht der abrechnende Arzt 
anwesend ist. Abschließend validiert der 
einsendende Arzt die gewonnenen Be-
fundergebnisse. Die Staatsanwaltschaft 
hält das für Abrechnungsbetrug: Wer die 
in einer Apparategemeinschaft erbrach-
ten Laborleistungen als eigene Leistun-
gen im Sinne der GOÄ abrechnen wolle, 
müsse – mit Ausnahme des (hochtech-
nisierten) Untersuchungsvorgangs – bei 
allen Leistungsbestandteilen persönlich 
anwesend oder zumindest unmittelbar 
erreichbar sein.

Das Landgericht Düsseldorf hat dieser 
Auffassung der Staatsanwaltschaft un-
längst in einer sehr ausführlich begrün-
deten Entscheidung eine Abfuhr erteilt 
und die gegen mehrere Ärzte erhobene 
Anklage nicht zugelassen. Das Landge-
richt lässt es vereinfacht gesagt ausrei-
chen, wenn der einsendende Arzt als Ge-
sellschafter der Apparategemeinschaft 
über Laborräumlichkeiten, -geräte und –
personal verfügt, das Personal ordnungs-
gemäß geschult und eingewiesen wurde 
und er sich mittels einer (nicht einmal 
zwingend jedes Mal erforderlichen!) 
 Validierung der erstellten Befunde indi-
rekt der Ordnungsgemäßheit der Abläufe 
 vergewissert.

Ob diese inhaltlich sehr großzügige An-
sicht Bestand hat und damit ein Ende der 
zum Teil seit vielen Jahren laufenden 
Verfahren in Sicht ist, muss nun das Ober-
landesgericht Düsseldorf entscheiden. 
dr. maximilian warntjen 

Laborverfahren – Ende in Sicht?
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1. Dokumentation vervollständigen
Möglichst zeitnah nach dem „Zwischen-
fall“ sollte die ärztliche Dokumentation 
durchgesehen und ggfs. ergänzt werden. 
Wichtig dabei: Nachträge oder auch Kor-
rekturen des ursprünglichen Eintrags 
müssen als solche erkennbar sein, da 
sonst eine Strafbarkeit wegen Urkun-
denfälschung droht. Deshalb unbedingt 
das Datum neben die Ergänzung/Ände-
rung.

2. Gedächtnisprotokoll anfertigen
Unabhängig von der Behandlungsdoku-
mentation sollte der Arzt die Einzelheiten 
des Zwischenfalls für sich aufschreiben. 
Notieren Sie die zeitlichen Abläufe, die Na-
men etwaiger Zeugen, Äußerungen des Pa-
tienten, Auffälligkeiten etc. Möglicherwei-
se kommt es Jahre später in einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung auf bestimmte 
Details an, die Ihnen ohne das Gedächtnis-
protokoll nicht mehr präsent wären. 

7 Tipps zum Verhalten nach einem 
(möglichen) Behandlungsfehler

3. Gespräch mit Patient/Angehörigen
Nicht wenige Klagen oder Strafanzeigen 
haben ihren Ursprung nicht zwingend 
in einer fehlerhaften Behandlung, son-
dern in einem anschließenden miss-
glückten bzw. verweigerten Gespräch 
mit dem Patienten oder dessen Angehö-
rigen. Bereiten Sie ein solches Gespräch 
sorgfältig vor und nehmen Sie sich Zeit. 
Ebenso sollte nach Möglichkeit ein Zeu-
ge teilnehmen und der Gesprächsinhalt 
anschließend dokumentiert werden. 
Im Gespräch dürfen Sie den Patienten 
zutreffend über den Behandlungsver-
lauf informieren, ohne dass dies Ihren 
Versicherungsschutz gefährden würde. 
Vermeiden Sie dabei Spekulationen und 
Wertungen. 

4. Haftpflichtversicherung 
 informieren
Sobald Sie konkrete Hinweise darauf ha-
ben, dass Schadensersatzanforderungen 
im Zusammenhang mit einem Behand-
lungsfehler gegen Sie geltend gemacht 
werden könnten, müssen Sie Ihre Be-
rufshaftpflichtversicherung informieren. 
Auch wenn Ihnen eine Klage zugestellt 
wird, muss umgehend Ihre Versicherung 
informiert werden. Achtung: Es können 
Fristen laufen!

5. Herausgabe der 
 Behandlungsdokumentation
Der Patient hat einen Anspruch auf Über-
sendung einer Kopie der Behandlungs-
dokumentation und Nennung Ihrer Haft-
pflichtversicherung samt Versicherungs-
scheinnummer. Er muss diesen Anspruch 
nicht begründen. Kommen Sie der Auf-
forderung des Patienten rasch und un-
bürokratisch nach. Geben Sie aber keine 
Originale heraus.

6. Vorladung zur Vernehmung
Werden Sie als Beschuldigter zur Ver-
nehmung vorgeladen, sollten Sie diesen 
Termin durch Ihren Verteidiger absa-
gen lassen. Es ist unbedingt anzuraten, 
sich nicht mündlich zu den Vorwürfen 
zu äußern, sondern nach Akteneinsicht 
schriftlich Stellung zu nehmen. 

7. Beauftragung eines Rechtsanwalts 
Im Schadensersatzprozess vor dem Land-
gericht herrscht Anwaltszwang. Auf-
grund der Regulierungsvollmacht Ihrer 
Versicherung muss die Beauftragung 
eines Rechtsanwalts mit ihr abgestimmt 
werden. Im Strafverfahren können Sie 
sich Ihren Verteidiger aber frei aussu-
chen.
dr. maximilian warntjen 

Drohender Praxisaufkauf – 
Risiko vermindern
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